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Wie mit Masken korrekt umgegangen wird
DasBundesamt fürGesundheit hat die
korrekteHandhabungderNutzungvon
Schutzmaskenwie folgt definiert:

— Verwendung:Wichtig ist, dass die
MaskeNaseundMund immerbedeckt.
Waschen Sie sich vor dem Anziehen
und nach dem Ausziehen der Maske
immerdieHändeoderdesinfizierenSie
sie. Berühren Sie die Maske möglichst
wenig.TextilmaskenkönnenSiemehr-
mals benutzen, da man sie waschen
kann. Hygienemasken sollten nur ein-
mal verwendet werden.

— Mehrmalige Verwendung: Falls
Sie eine Textil- oder Hygienemaske
mehrmals verwenden, weil Sie sie bei-
spielsweisenur für kurzeZeit getragen
haben, dann sind die Händehygiene
unddiekorrekteVerwendungundAuf-

bewahrungwichtig:Waschenoderdes-
infizieren Sie sich vor und nach dem
An-undAusziehendieHände, undbe-
rührenSie dieMaskemöglichstwenig.
Wichtig: Wenn Sie eine akute Atem-
wegserkrankunghaben, solltenSieeine
Hygienemaske verwenden und diese
nur einmal benutzen.

— Aufbewahrung bei mehrmaliger
Verwendung: Bestenfalls hängen Sie
Ihre Maske nach dem Gebrauch an
einenHaken, andemsiekeineanderen
Gegenständeberührt. Soferndasnicht
möglich ist, bewahren Sie Ihre Maske
in einer Papiertüte oder einem Brief-
umschlagauf. SokönnenSiedieMaske
auchmitnehmenund vermeiden, dass
dieMaske inderTascheandereGegen-
stände berührt und so allenfalls vor-
handeneVirenweitergegebenwerden.

Plastiktüten sind zur Aufbewahrung
nicht geeignet, da sie nicht luftdurch-
lässig sind und dieMasken darin nicht
trocknen. Die Viren überleben zudem
auf Plastik länger als auf Papier.

— Waschen:Hygienemaskenkönnen
Sie nicht waschen. Textilmasken sind
gemäss Angaben des Herstellers
waschbar.

— Dauer: Eine Maske können Sie bis
zu vier Stunden tragen. Achten Sie da-
bei aufdieDurchfeuchtungderMaske:
je feuchter die Maske, desto geringer
die Schutzwirkung.

— Entsorgung:Hygienemasken kön-
nenSie imnormalenHausmüll entsor-
gen. Achten Sie darauf, dass die ge-
brauchteMaskemit nichts anderem in

Berührungkommt,aussermit anderem
Abfall.VerschliessenSiedenAbfallsack
gut. Unterwegs können Sie die Maske
im öffentlichenAbfall entsorgen.

— Bartträger:Es spielt keineRolle, ob
Sie einenBart tragenodernicht.Wich-
tig ist, dass dieMaskeNase undMund
bedeckt.

— Komfort:ZuBeginnkannes für Sie
ungewohnt sein, eineMaske zu tragen,
oder sie kann sogar das Gefühl auslö-
sen, dass Sie unter derMaske zuwenig
Luft bekommen. Sie brauchen sich je-
doch keine Sorgen zumachen, da eine
Maske genügend Luft durchlässt. Um
sich ans Maskentragen zu gewöhnen,
können Sie die Maske zuerst für eine
kürzereDauer tragen und die Tragzeit
nach und nach verlängern. (bag/cc)

Die Details zur Maskenpflicht
Ab heute sollteman immer eineMaske dabeihaben – in ganz vielen Alltagssituationen ist diese neu Pflicht.

Christoph Clavadetscher

Der Kanton hat die ab heute geltende
VerordnungzurMaskentragepflicht er-
lassen. Nichtmehr nur imÖV, auch an
öffentlichenundprivatenVeranstaltun-
gen mit über 50 teilnehmenden Per-
sonengiltdieMaskentragepflichtgene-
rell. An öffentlichen und privaten
Veranstaltungen mit bis zu 50 teilneh-
menden Personen, in Gastronomiebe-
trieben–einschliesslichBars,Diskothe-
ken,ClubsundTanzlokalen – sowieall-
gemein in öffentlich zugänglichen
Innenräumen gilt sie, wenn der erfor-
derliche Mindestabstand von 1,5 Me-
tern nicht eingehalten werden kann –
unabhängig davon, wie lange der Kon-
takt stattfindet (15-Minuten-Regel gilt
nichtmehr).

Esgeltenaber folgendePräzisierun-
gen undAusnahmen:

— Kinder:Kindervor ihrem12.Geburts-
tag sindvonderMaskenpflicht befreit.

— Schulen: Aktuell gilt eine Masken-
pflicht imSchulbereich lediglichanden
nachobligatorischenSchulenderSekun-
darstufe II (BerufsfachschulenundMit-
telschulen), wenn die Abstände nicht
eingehaltenwerdenkönnen.Andenöf-
fentlichen Volksschulen besteht nach
wie vor keinerlei Maskenpflicht. Hier
sind jedoch die bekanntenAbstandsre-

geln (zwischen Erwachsenen) und die
Hygienemassnahmen einzuhalten.

— Gesundheitliche Beschwerden:
Personen,dienachweisenkönnen,dass
sie ausbesonderenGründen, insbeson-
dere medizinischen, keine Gesichts-
maske tragen können, sind von der
Maskenpflicht befreit.

— Arbeitsplatz:Wenn dieser öffent-
lich zugänglich ist, besteht eine Mas-
kentragepflicht, wenn der Abstand
nicht eingehalten werden kann. Keine
Maskentragepflicht besteht aber in der
Produktionoder imBüro,woDrittekei-
nenZutritt haben.

— Einkaufen: Hier ist die Eigenver-
antwortung jedes Einzelnen gefragt.
Zum Beispiel beim Grossverteiler: Im
Eingangsbereich, wo zu erwarten ist,

dass es eng ist, zieht man eine Maske
an.Wennklar ist, dassdererforderliche
Abstand eingehalten werden kann,
kannmandieMaskewieder ausziehen.
Wennman imEinkaufsladenbeispiels-
weise der einzige Kunde ist, braucht
man keine Maske zu tragen, sofern
auch der Abstand zumVerkaufsperso-
nal eingehaltenwerden kann.

— Gastronomie: Sitzend an einem
TischdarfdieMaskezwecksKonsuma-
tion abgenommen werden. Die Grup-
pengrösse und Art der Zusammenset-
zungspielt dabei keineRolle.Zwischen
denverschiedenenGästegruppenmüs-
senaber 1,5Metereingehaltenwerden,
Tischedürfennichtgewechseltwerden.
Oder einfach gesagt: Stammtisch ist
weiterhinmöglich,derGastdarf seinen
Platz aber nur mit Maske verlassen.
Wenn sich eine Person auf dem Weg

zumTischbefindetoderbeispielsweise
aufsWCmuss, istdieGesichtsmaskezu
tragen. Bei Veranstaltungen mit über
50 teilnehmenden Personen gilt die
Maskentragepflicht auch dann, wenn
dieTeilnehmendenaneinemTisch sit-
zen.DasPersonalmusseineMaske tra-
gen, ausser spezielle Vorrichtungen –
wie etwa Plexiglasscheiben vor einer
Bar – schützen dieArbeitnehmenden.

— Sport: Sportler während des Trai-
nings und Wettkampfs sind von der
Maskenpflicht befreit.

— Kultur: Künstler während der Pro-
benundAuftritte sindvonderMasken-
pflicht befreit.

— Familienfeste: Auch an Hochzei-
ten,GeburtstagspartysoderWeihnach-
tengilt:Wennweniger als 50Personen
zusammenkommen, müssen die Ab-
stände eingehalten werden. Der Ab-
stand ist nicht erforderlich zwischen
Personen aus demselben Haushalt.
Wenn das Verwandtschaftstreffen
mehrals 50Personenumfasst, gilt eine
generelleMakentragepflicht.

— Durchsetzung: Die Kantonspolizei
wieauchdasArbeitsinspektoratkontrol-
lierendieEinhaltungderMaskenpflicht.
EinVerstosskannmiteinerBussevonbis
zu10000Frankensanktioniertwerden.

Ramona
Betschart

Siemacht täglich 30 bis
40Corona-Tests im Spi-
tal Schwyz. Die Sattlerin
ist unser Kopf derWoche.

WasmöchtenSie in IhremLeben
unbedingtnoch sehen?
Island mit den atemberaubenden
Landschaften undWasserfällen

Sie erhaltenheute tausendFranken
undmüssendiese sofort ausgeben.
WaskaufenSie sich?
Ein Schwyzerörgeli.

InwelchemKinofilmwürdenSie
gernemitspielen?
«DirtyDancing», zueinpaarTanzstun-
denmitPatrickSwayzewürde ichnicht
Nein sagen.

Was ist Ihnenpeinlich?
Essensreste zwischen den Zähnen zu
habenundeserst einigeStundenspäter
vor demSpiegel zu bemerken.

Was ist IhregrössteUmweltsünde?
Ein Shoppingweekend von drei Tagen
inNewYork.

Wasärgert Sie inderÖffentlichkeit
an IhrenMitmenschen?
Wenn jemand nicht grüsst, ein Hallo
oderGrüezi kostet nichts.

Wiewar IhreFahrprüfung?
Turbulent,dieKupplung rieche ichheu-
te noch.

Welchen technischenFortschritt
schätzenSie ammeisten?
Das Smartphone.

Waswarder grössteMist, denSie
als Jugendlichegebauthaben?
Dass ich meine Haare abgeschnitten
und knallrot gefärbt habe.

SinddieLeute, die Sie testenmüs-
sen, jeweils kooperativ oder extrem
nervös?
Das Testen funktioniert bis anhin pro-
blemlos. Ichdenke,dieLeute sind froh,
dass ihnen eine Testmöglichkeit von
MontagbisFreitag zurVerfügungsteht.

SindSie zufriedenmitdenMass-
nahmengegendiePandemie?
Sie sindmirnachwievor zuwenigkon-
sequent.
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Maske ist nicht gleich Maske
Hygienemaske/me-
dizinische Ge-
sichtsmaske (chi-
rurgische Maske,
OP-Maske): Sol-
che Masken schüt-
zen bei korrekter An-
wendungvor allemande-
re Personen vor einer Ansteckung.
Wenn Sie Symptome einer akuten
Atemwegserkrankung haben, sollten
Sie eineMaske dieser Art verwenden.

Industriellgefertigte
Textilmaske (Com-
munity-Maske):
Solche Masken
schützen bei korrek-
ter Anwendung vor al-

lem andere Personen vor einer Anste-
ckung. Siemüssenaber zwingendauch
Gesicht undNase bedecken sowie aus
geeignetemMaterial sein.

Atemschutzmaske («filtering face
piece»(FFP)bzw.FFP2-/FFP3-Mas-
ke):DieseMasken schützendieTräge-
rinoderdenTräger vor festenundflüs-
sigen Partikeln und Aerosolen. Solche
Masken stehen medi-
zinischem Perso-
nal für seine
Arbeit zurVer-
fügung. Eini-
gedieserMas-
ken haben ein
Ventil zum
leichteren Ausat-

men. InfiziertePersonenmit oderohne
KrankheitssymptomesollenkeineMas-
kenmitVentil benutzen,denndiesefil-
tern nicht beim Ausatmen und tragen
eher zur Virenverbreitung bei. Für den
privatenGebrauchempfiehlt derBund
keine Atemschutzmasken.

Selbst genähte Mas-
ke, Do-it-yourself-
Maske: Solche Mas-
ken gewährleisten
keinen zuverlässigen
Schutz, weshalb der
Bund von einer Benutzung abrät.

Schal oder Tuch: Diese schützen
nichtausreichendvoreinerAnsteckung
und haben nur eine beschränkte

Fremdschutzwir-
kung. Daher kön-
nen weder Schal
noch Tuch eine
Maske ersetzen.

Visiere: Auch Vi-
siere taugen nicht als
Ersatz für eineMaske. Sie schützendie
Augen vor einer möglichen Infektion
durch Tröpfchen, jedoch ist eine An-
steckung über Mund
undNasenicht aus-
zuschliessen. Vi-
siere dienen nur
als ergänzende
Schutzmassnah-
me zu einer Mas-
ke. (bag/cc)

Blaulichteinsätze nur nochmit Maske

«Unsere uniformierten Mitarbeiter im
Dienst sieht man ab sofort nur noch mit
Maske», so der Schwyzer Polizeispre-
cher Florian Grossmann zum «Boten».
Das Polizeikorps ist laut Grossmann ak-
tuell gesund und voll einsatzfähig. Auch
das kantonale Feuerwehrinspektorat hat
seine Maskenempfehlung verschärft.
Kurse,ÜbungenundFeuerwehreinsätze

setzeneineMaskenpflicht voraus, sofern
der Mindestabstand nicht eingehalten
werdenkann.Bei Ernstfällen führt so kein
Wegander Schutzmaske vorbei. Für die
Rettungsdienste im Kanton gilt schon
seit Monaten eine Maskentragepflicht
bei Patientenkontakt.Neu tragendieRet-
tungssanitäter auch im Betrieb konse-
quent eineMaske. (gh)


